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Schwyz, 19. April 2021 

 

Informationen zum Schutzkonzept 19. April 2021 

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte 
Liebe Schülerinnen und Schüler  
 

Das Amt für Volksschulen und Sport hat am 15. April 2021 ein revidiertes 
Schutzkonzept herausgegeben, das ab dem 19. April bis auf Widerruf seine 
Gültigkeit hat und auf der Website des Kantons Schwyz abrufbar ist (www.sz.ch). 
Dieses Schutzkonzept ist für alle Schulen verbindlich. 

Allgemein: Die Hygiene- und Abstandsregeln gelten weiterhin und der 
Präsenzunterricht kann stattfinden. Ebenso besteht für erwachsene Personen und 
Jugendliche der Sekundarstufe I ab Betreten des Schulareals und im Schulhaus 
eine Maskenpflicht.  

Sportunterricht: Während des Sportunterrichts müssen unsere Schülerinnen und 
Schüler keine Maske tragen, in der Garderobe besteht für sie hingegen 
Maskenpflicht. Die Maske darf nur zum Duschen abgenommen werden. Im 
Schwimmunterricht trägt die Schwimmlehrperson eine Maske.  

Musikunterricht: Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler dürfen nicht direkt 
zueinander singen oder musizieren. Unsere Schülerinnen und Schüler müssen 
während des Gesangs- oder Blasinstrumentenunterrichts keine Schutzmasken 
tragen. Auf stufenübergreifende Choraktivitäten muss weiterhin verzichtet werden. 

Klassen- und Schulanlässe, Lager und Transporte: 
 Exkursionen im Klassenverband sind erlaubt. 
 Die Durchführung von Veranstaltungen oder Schulanlässen mit maximal 50 

Teilnehmenden ist grundsätzlich möglich. Jedoch darf dafür maximal 1/3 der 
Raumkapazität genutzt werden. Es gilt jeweils abzuwägen, ob eine 
Durchführung sinnvoll und nötig ist. 

 Schul- und Klassenlager sowie Schüleraustauschprojekte sind bis auf Weiteres 
untersagt.  

 Schulsporttage im Freien dürfen stattfinden, sofern sich Klassen, resp. 
bestehende/angestammte Turnklassen weder bei der Ausführung der einzelnen 
Sportdisziplinen noch auf den Sportanlagen und in Garderoben mischen.  

 Papiersammlungen sind möglich, solange sie im Klassenverband stattfinden.  
 



Elterngespräche und Fachrunden: Sollten Elterngespräche oder Fachrunden vor 
Ort durchgeführt werden müssen, gilt eine generelle Maskenpflicht. Gleichzeitig 
muss der Mindestabstand von 1.5m eingehalten werden.  
 
Repetitives Testen: Die erweiterte Teststrategie des Bundes sieht vor, dass alle 
Gesundheitsinstitutionen, Betriebe und Schulen am repetitiven Testen teilnehmen 
können. Die Teilnahme ist freiwillig, sowohl für die Gesundheitsinstitutionen, Betriebe 
und Schulen als auch für die Mitarbeitenden sowie für Schülerinnen und Schüler 
(doppelte Freiwilligkeit). Der Bezirk Schwyz hat sich noch nicht definitiv 
entschieden, ob er daran teilnimmt, und wird sich erst nach den Frühlingsferien 
noch einmal dazu äussern. Wir werden Sie dazu auf dem Laufenden halten.  
 
 
Für Fragen steht Ihnen die Schulleitung vor Ort gerne zur Verfügung.  
 
 
Freundliche Grüsse und gute Gesundheit. 
 
 
Ihre Dr. Christa Wehrli 
Schulleitung Rektorin Bezirksschulen Schwyz   

  


